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25.10.1965 

322/J ! n fra g e 

der AbgeordnetenF 1 ö t t 1, H 0 r r und Genossen, 

an den Bundesminister für Handel und Wiederaufbau, 

betreffend Nichtbeantwortung einer Anfrage über Empfehlungen des Wirtschafts

beirates zur Bauwirtschaft. 

-.- ...... 

Die unterzeichneten Abgeordneten haben am 17. März 1965 folgende 

Anfrage an den Herrn Bundesminister für Handel' und Wiederaufbau gerichtet: 

"Das Bundesministerium·für Handel und Wiederaufbau wurde von der Bundes
regierung beauftragt, über die Empfehlungen desWirtschaftsbeirates der 
Paritätischen Kommissionzur.Frageder.Koordinierung.undVergabe von Bau
vorhaben zu berichten. 
Da die rasche Verwirklichung·der Empfehlungen desWirtschaftsbeirates auf 
dem Sektor der BauvJirtschaft von grosser Bedeutung i:mt, richten die unter
zeichneten Abgeordneten an den Herrn Bundesminister für Handel und Wieder
aufbau die nachstehenden 

A n fra gen 

1. ist dieser Bericht bereits fertiggestellt? 

2. Wie lauten seine wesentlichsten Empfehlungen? 

3. Welche Massnahmen hat das ~däbministerium im Rahmen seiner eigenen 
Kompetenzen getroffen? 

4. Welche Massnahmen wurden getroffen, um im Hinblick.auf die Preisstabi
sierung und Verhinderung einer Uberhitzung der Konjunktur die dring
liche Koordinierung der Bauvorhaben im Gesamtbereich der öffentlichen 

Hand durchzusetzen? " 

Obwohl die Geschäftsordnung des Nationalrate s die Beantwortung 

einer Anfrage innerhalb von zwei Honaten vorschreibt, sind inzwischen mehr 

als 7 Honate vergangen, ohne dass die Anfrage beantvlOrtet oder die 

Nichtbeantwortung begründet wurde. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten d~~er an den Herrn Bundes

minister für Handel und Wiederaufbau die nachstehenden 

A n fra gen : 

1. Wie rechtfertigen Sie diese Verletzung der Geschäftsordnung? 

2. Wie beantworten Sie die vor 7 Honaten gestellten Anfragen? 

-.-.-.-0-
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